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1. Vermerk 
 

Bindungswirkung des Konzeptes „Zukunftsorientierte Stadtentwicklung: Lübeck 2030"  
 
 
Es ist zu prüfen, welche Auswirkungen ein Beschluss der Bürgerschaft über das Konzept „Zukunfts-

orientierte Stadtentwicklung: Lübeck 2030" („Lübeck 2030“) auf die Genehmigungsfähigkeit bauli-

cher Anlagen hat. 

 

Ein Beschluss über das Konzept „Lübeck 2030“ hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die planungs-

rechtliche Zulässigkeit und damit auf die Genehmigung baulicher Anlagen. Es schafft weder 

Baurecht, noch verhindert es die Bebauung eines Grundstückes, wenn sie im Widerspruch zu ihm 

steht.  

 

1. 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von baulichen Vorhaben beurteilt sich nach den §§ 29 bis 38 

BauGB. Abgesehen von Flächen, die nach § 38 BauGB dem Fachplanungsvorbehalt unterliegen, 

bestimmt sich die Zulässigkeit einer Nutzung allein danach, ob sie im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplanes liegt (§ 30 BauGB), ob sie im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB verwirk-

licht werden soll oder ob sie – wenn weder das eine noch das andere der Fall ist – gewissermaßen 

automatisch dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen ist. 

Die Steuerung der baulichen Nutzung von Flächen erfolgt fast ausschließlich durch die Aufstellung 

von Bebauungsplänen, in dem für sie nach dem BauGB vorgesehenen Verfahren. Es findet seinen 

Abschluss darin, dass ein Bebauungsplan von der Bürgerschaft als Satzung beschlossen wird. Nur 

eine so erfolgte Bauleitplanung regelt die Zulässigkeit von Vorhaben verbindlich. Fehler im Verfah-

ren führen grundsätzlich zur Nichtigkeit einer Planung. 

Gibt es keine Regelung durch einen Bebauungsplan, bestimmt sich die Zulässigkeit eines Vorha-

bens allein nach den objektiven Kriterien der §§ 34 und 35 BauGB. Da bei der Anwendung dieser 

Vorschriften grundsätzlich kein Ermessen besteht, hat ein Konzept wie „Lübeck 2030“ auch nicht 

auf diesem Wege Einfluss auf eine Entscheidung. 

 

Die bauliche Entwicklung wird durch den Flächennutzungsplan vorbereitet. Er besitzt keine verbind-

liche und rechtsgestaltende Wirkung, indem er Baurecht schafft. Allenfalls führt er im Außenbereich 

zu der Unzulässigkeit einer bestimmten Bebauung (vgl. z.B. § 35 Abs.3 Nr.1 BauGB). Auch der Flä-

chennutzungsplan ist in dem dafür in den §§ 1 – 7 BauGB vorgesehenen Verfahren zu erlassen. Er 

kann nicht durch informelle Konzepte wie die „Lübeck 2030“ ersetzt werden. 

4 von 5 in Zusammenstellung



- 2 - 

 
 

 

 

2. 

Das Konzept „Lübeck 2030“ versucht unterschiedliche Nutzungsvorstellungen für Flächen vorab 

abzustimmen und zu klären. Es schlägt dazu für Einzelflächen den Vorrang bestimmter Nutzungen 

vor. Sollte die Bürgerschaft es beschließen, bringt sie damit ihren grundsätzlichen Willen zum Aus-

druck, unter welchen Vorgaben die dort genannten Flächen entwickelt werden sollen bzw. auf wel-

chen Flächen nach ihrer Auffassung eine bauliche Entwicklung unterbleiben soll.  

Da es weder als Satzung beschlossen wird, noch im vorgeschriebenen Verfahren zustande ge-

kommen ist, besitzt es nach dem oben Dargestellten keine unmittelbare rechtliche Bindungswir-

kung.  

Es besitzt aber eine interne Bindungswirkung als Vorgabe an die Verwaltung.  

Es entscheidet im Vorfeld einer Bauleitplanung grundsätzlich die Diskussion über die bauliche Nut-

zung (oder Nichtnutzung) einzelner Flächen. Das schließt es aber nicht aus, dass im Rahmen einer 

Bauleitplanung festgestellt wird, dass bestimmte Flächen nicht, teilweise oder anders als dort vor-

gesehen, entwickelt werden. Diese planerische Freiheit kann und darf sich die HL nicht nehmen, da 

eine Planung ansonsten abwägungsfehlerhaft und in aller Regel nichtig wäre. 

Das Konzept „Lübeck 2030“ stellt ein von der Gemeinde beschlossenes städtebauliches Entwick-

lungskonzept i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB dar. Solche informellen städtebaulichen Planungen 

sind, wenn sie von der Gemeinde beschlossen wurden, als ein Belang im Rahmen der nach § 1 

Abs. 7 BauGB vorzunehmenden Abwägung öffentlicher und privater Belange zu berücksichtigen. 

Aus diesem Grund verstärkt sich das Gewicht der im Konzept erfolgten Vorauswahl von Nutzungs-

zuweisungen. Sie kann aber im Rahmen der Abwägung überwunden werden, wenn ihr gewichtigere 

Belange entgegenstehen. 

 

 
Wolfgang Rojahn 
 
 

2. z.d.A. 
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